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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Kreis Viersen 
Stephan Aldenkirchs 
60/1 – Abteilung Kreisentwicklung 
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen 
 
Schreiben vom 08.06.2021 
 
ÄUßERUNG: 
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Schreiben vom 14.06.2021 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Technischer Umweltschutz – Bodenschutz: 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde von der GEOBIT Ingenieurgesellschaft eine 

historische Nutzungsrecherche und Orientierende Untersuchungen durchgeführt. Zur 

Einschätzung, ob eine Prüfwertüberschreitung für Fluorid am Ort der Beurteilung im 

Übergangsbereich von der ungesättigten zur wassergesättigten Bodenzone zu besorgen ist, 

sind weitere Untersuchungen zur Sachstandsermittlung zu empfehlen.  

Insgesamt sind vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse zum Wirkungspfad Boden-

Grundwasser, die Voraussetzungen für ein gefahrloses Bauen und Wohnen im Bereich der 

untersuchten Grundstücke gegeben. Eine Gefährdung bezüglich des Wirkungspfades Boden-

Grundwasser kann aufgrund der Prüfwertüberschreitung der Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung jedoch noch nicht ausgeschlossen werden. In Abstimmung mit dem Kreis 

Viersen werden im Grundwasserabstrom des Grundstücks Niersplank 5 und des Grundstücks 

Virmondstraße 50 jeweils eine Grundwassermessstelle eingerichtet und diese 2-fach im 

Abstand von zwei Monaten auf Fluorid beprobt. Erst nachdem das Ergebnis des 

Grundwassers vorliegt und keine negativen Auswirkungen auf den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser zu erwarten sind, kann der Satzungsbeschluss beschlossen werden.  

Zudem sollten für die geplante Baumaßnahme aufgrund von möglichen 

Grundwasserbelastungen im Plangebiet keine erlaubnisfreie Nutzung des Grundwassers 

zugelassen werden (vgl. Textliche Festsetzung, IV. Hinweise, Nr. 5).  
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Zusätzlich werden auf Veranlassung des Kreises Viersen Festsetzung zum Austausch des 

Bodens auf den untersuchten Flächen getroffen (vgl. Textliche Festsetzungen, II. 

Planungsrechtliche Festsetzungen, Nr. 7.1.3).  

Technischer Umweltschutz – Wasserrecht: 

Das Oberflächengewässer (Gewässer-Nummer 38.02.01) wird durch den Wasser- und 

Bodenverband parallel zum Bebauungsplanverfahren aufgehoben. 

Der Hinweis zum Oberflächengewässer wurde im Umweltbericht angepasst. 

Neben der Dachbegrünung, die auf Dächern bis zu 15° Dachneigung festgesetzt wird und der 

Regenrückhaltung dient, erfolgt ein Anschluss an den Regenwasserkanal. 

Naturschutz und Landschaftspflege: 

Aufgrund des hohen Bedarfs nach Wohnraum in Willich wurde die Variante 2 der Vorentwürfe 

weiterverfolgt. Im Verfahren wurde eine zentrale öffentliche Grünfläche in den Planbereich 

aufgenommen. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Kirsten Zimmerhofer 
Cecilienallee 2  
40474 Düsseldorf 
 
Schreiben vom 17.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 
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BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gebäudehöhe ist auf max. 50,00 m über NHN begrenzt. Somit ist der 

Hindernisüberwachungsbereich nicht betroffen. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

LVR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege 
Marius Röhr 
Augustinerstr. 10-12 
 
 
Schreiben vom 28.05.2021 
Zeichen: STN-Roe-Willich-167-2021 
 

ÄUßERUNG: 
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BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Inhalte wurden im Umweltbericht unter dem Kapitel 2.8 aufgenommen. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Dr. Christian Hoffmann 
Gereonstraße 80 
41747 Viersen 
 
Schreiben vom 25.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Flächenbilanzierung ist in der Begründung in Kapitel 5.5 erfolgt. Außerdem wurde das 
Geruchsgutachten um den endgültigen Planbereich erweitert und die Ergebnisse in der 
Begründung dargestellt. Der Hinweis auf landwirtschaftliche Gerüche wurde ebenfalls in die 
Textlichen Festsetzungen aufgenommen. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung liegt zur 
Auslegung vor und sieht eine externe Ausgleichsfläche vor. 
 
Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH 
Gaby Greff 
Flughafenstraße 95 
41066 Mönchengladbach 
 
Schreiben vom 06.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird in den Textlichen Festsetzungen des parallel erstellten Bebauungsplanes 
Nr. 25 N – östlich Niersplank – entsprechend der Anregung ergänzt. 
 
Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Niederrhein 
Außenstelle Wesel 
Abteilung 4 Planungen Dritter 
Ludger Igel 
Augustastraße 12 
46483 Wesel 
 
Schreiben vom 12.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Rheinland 
Ute Tillmann 
Hansastraße 2 
47799 Krefeld 
 
Schreiben vom 28.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft wurden zur Auslegung ermittelt. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Oliver Willen und Ralf Springsguth 
Friedrichstraße 1 
46483 Wesel 
 
Schreiben vom 05.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 
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BESCHLUSSVORSCHLAG: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen und an die zuständige Stelle weitergeleitet. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit berücksichtigt. 
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NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
Stephanie Willems 
Nordwall 39 
47798 Krefeld 
 
Schreiben vom 28.05.2021 
 
ÄUßERUNG: 
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BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Zu 1. Aufgabe von Gewerbeflächenpotenzialen 

Dem Bedarf an Gewerbeflächen, die kurz- und mittelfristig zur Verfügung stehen, steht der 
hohe Bedarf an Wohnbauflächen in der Stadt Willich entgegen.  

Bezugnehmend auf den Gebietscharakter mit der umliegenden Wohnbebauung an der 
Virmondstraße und der Straße Niersplank, nahe dem Zentrum von Neersen als zentraler 
Versorgungsbereich mit Gütern des täglichen Bedarfs, sind der Bauhof und die 
Bauunternehmung als nicht zentrenrelevante Gewerbeeinheiten an diesem Standort eher 
untypisch angesiedelt.  

Die fußläufige Erreichbarkeit des Versorgungsbereiches sollte vornehmlich den Bürgerinnen 
und Bürgern ermöglicht werden. Die gewerblichen Betriebe, die störend sind, sind in die 
dafür vorgesehenen Gewerbegebiete zu verorten. 

Zu 2. Ausschluss von Ausnahmen im Allgemeinen Wohngebiet 

Im Plangebiet werden die nach § 4 Abs. 3 Ziffer 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe) entsprechend der Anregung nicht 
ausgeschlossen, sondern ausnahmsweise zulässig sein. 

Zu 3. Vorgesehene Erschließung innerhalb der Variante 2 

Das Flurstück 1182 wird in der Vorzugsvariante nicht als Notausfahrt genutzt. Nach 
eingehender Prüfung ist aufgrund der geringen Breite des Weges die Durchfahrt lediglich 
einspurig zu nutzen. Es erfolgt ausschließlich eine Fuß- und Radwegeverbindung in 
Richtung Osten. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
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gegeneinander und untereinander - somit im Wesentlichen berücksichtigt. 

  



ÄUßERUNGEN ZUR 167. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT WILLICH 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG VOM 07.05.2021 BIS 28.05.2021 

21 

NAME, ANSCHRIFT / TÖB 

Handwerkskammer Düsseldorf 
Florian Kienzl 
Georg-Schulhoff-Platz 1  
40221 Düsseldorf 
 
Schreiben vom 21.05.2021 
 

ÄUßERUNG: 

BESCHLUSSEMPFEHLUNG: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Verlust gewerblich genutzter Flächen an integrierten Standorten in Willich steht der 
hohe Bedarf an Wohnbauflächen, speziell auch in der Nähe von Nahversorgungszentren, in 
der Stadt Willich entgegen.  

Im Plangebiet werden die nach § 4 Abs. 3 Ziffer 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe) nicht ausgeschlossen, sondern 
ausnahmsweise zulässig sein. Eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe ist traditionell auch in 
Wohngebieten ansässig. Diese treten häufig nach außen hin kaum in Erscheinung, bedürfen 
jedoch auch einer entsprechenden Baugenehmigung für gewerbliche Nutzung, wenn sie 
einen Raum in einem Wohnhaus für den Betrieb in Anspruch nehmen möchten. Eine 
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Integration von den genannten nur in geringem Maße emittierenden Betrieben in 
Wohnstrukturen wird somit ermöglicht. 

Bezugnehmend auf den Gebietscharakter der umliegenden Wohnbebauung an der 
Virmondstraße und der Straße Niersplank, nahe dem Zentrum von Neersen als zentraler 
Versorgungsbereich mit Gütern des täglichen Bedarfs, sind der bestehende Bauhof und die 
Bauunternehmung als nicht zentrenrelevante Gewerbeeinheiten an diesem Standort eher 
untypisch angesiedelt. 

Bezüglich der ansässigen Gewerbebetriebe ergibt sich durch die Festsetzung des 
Allgemeinen Wohngebietes auch eine entsprechende immissionsschutzrechtliche 
Bewertung. Der Einordnung als Reines Wohngebiet kann nicht gefolgt werden. 

Durch die o.g. Zulässigkeit der sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe sind Betriebe im 
Rahmen der Immissionsrichtwerte eines Allgemeinen Wohngebietes zulässig. Planerische 
Absicht ist jedoch zum Ortsrand hin eine weniger intensive Nutzung zu etablieren, so dass 
eine Festsetzung als Mischgebiet oder Gewerbegebiet nicht in Frage kommt. Eine 
Gliederung des Gebietes wird daher als nicht erforderlich angesehen, auch wenn nicht 
störende Gewerbebetriebe im Gebiet ausnahmsweise zugelassen werden sollen. 

Die vorgebrachte Äußerung wird - nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander - somit nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 


